
#ST# Bundesbeschluss
über die Kredite für die Institutionen der
Forschungsförderung in den Jahren 1992-1995

vom 30. September 1991

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 10 des Forschungsgesetzes vom 7. Oktober 1983 '>,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 9. Januar 19912\

beschliesst:

Art. l Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung

1 Für Beiträge an den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung (SNF) in den Jahren 1992-1995 wird ein Höchstbe-
trag von 1243,743 Millionen Franken bewilligt.
2 Der Bundesrat kann dem SNF die Durchführung von Nationalen Forschungs-
programmen im Ausmass von höchstens 12 Prozent der in Absatz l genannten
Beiträge übertragen.

Art. 2 Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften

Für Beiträge an die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften in den
Jahren 1992-1995 wird ein Höchstbetrag von 26,954 Millionen Franken bewil-
ligt.

Art. 3 Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften
1 Für Beiträge an die Schweizerische Akademie der Geisteswissenschaften in
den Jahren 1992-1995 wird ein Höchstbetrag von 31,1 Millionen Franken bewil-
ligt.
2 Zusätzlich zu den Beiträgen nach Absatz l wird für die Beteiligung des Bun-
des an der Herausgabe des neuen Historischen Lexikons der Schweiz in den
Jahren 1992-1995 ein Höchstbetrag von 14,18 Millionen Franken bewilligt.

Art. 4 Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaft

Für Beiträge an die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaf-
ten in den Jahren 1992-1995 wird ein Höchstbetrag von 8,228 Millionen Fran-
ken bewilligt.
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Art. 5 Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften

Für Beiträge an die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften
in den Jahren 1992-1995 wird ein Höchstbetrag von 6,138 Millionen Franken
bewilligt.

Art. 6 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

Ständerat, 4. Juni 1991 Nationalrat, 30. September 1991

Der Präsident: Hänsenberger Der Präsident: Bremi
Die Sekretärin: Huber Der Protokollführer: Anliker
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